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__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Landratsamt 
 

Vollzug der Baugesetze; 
Öffentliche Bekanntmachung des Baugenehmigungsbescheids vom 03.01.2022 mit dem Aktenzeichen 30/602 BA VV I 20200726 be-
treffend den Neubau eines MFH mit 10 WE, TG und oberird. Stellplätzen, Änderung: Berichtigung der Stellplatzsituation, Genehmi-
gung eines Heizraums mit Pelletslager, Richtungsänderung der Schleusentüren, Berichtigung der Rampenneigung, Errichtung eines 
TG-Tors mit Schlupftür, Verlegung des Mülltonnenplatzes auf Flurnummer 2275/35 der Gemarkung Manching 
 
Der verfügende Teil der Genehmigung: 
 
„Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm erlässt folgenden Baugenehmigungsbescheid 
 
1. Für die o.g. Baumaßnahme wird die bauaufsichtliche Genehmigung erteilt. 

 
2. Der Genehmigung liegen die mit obigem Antrag eingereichten Bauvorlagen, geprüft am 20.12.2021, zugrunde. 

 
3. Abweichung: 

Von den Vorschriften der Bayerischen Bauordnung (BayBO) oder den auf Grund der BayBO erlassenen Vorschriften wird folgende 
Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO i.V.m. § 11 Abs. 1 Nr. 1 Halbsatz 1 Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) 
erteilt: 
  Die Schleusentüre in der Tiefgarage öffnet entgegen der Richtung des Flucht- und Rettungswegs nicht Richtung Treppenhaus,  
   sondern Richtung Tiefgarage. 
 

4. Auflagen: 
 

4.1. Bauordnungsrechtliche Auflagen: 
 

4.1.1. Brandschutznachweis/Bauüberwachung 
Der Nachweis des vorbeugenden Brandschutzes vom Dezember 2020, geändert im April 2021, erstellt von B. Retzer, Die-
Planungsgemeinschaft, Lindnerstr. 9, 85051 Ingolstadt, geprüft am 20.12.2021, sowie die zugehörigen Brandschutzpläne sind Be-
standteil der Baugenehmigung und sind einzuhalten. 
Sie sind allen an der Baumaßnahme beteiligten Firmen vor Beginn der Baumaßnahme vorzulegen. 
Der Einbau brandschutzrelevanter Bauteile ist dem Landratsamt Pfaffenhofen vom Bauherrn oder seinem Beauftragten mindestens 
drei Tage vor Einbaubeginn mitzuteilen. 
Der Bauherr hat sich von allen Firmen, die brandschutzrelevante Bauteile ausführen und/oder einbauen, die ordnungsgemäße Aus-
führung der Arbeiten und die Übereinstimmung mit dem geprüften Nachweis des vorbeugenden Brandschutzes bestätigen zu lassen 
(siehe Anlage „Unternehmererklärung“). In der jeweiligen Bestätigung muss insbesondere enthalten sein, dass die jeweils geltenden 
EN/DIN-Normen, Zulassungsbestimmungen und Hersteller-Einbauanleitungen eingehalten sind. 
Der Bauherr hat außerdem allen am Bau beteiligten Firmen den geprüften Brandschutznachweis vor Beginn der Baumaßnahme zur 
Kenntnis zu geben und dies zu bestätigen (siehe Anlage „Bauherrenerklärung“). 
Auf Anforderung sind diese Bestätigungen dem Landratsamt, insbesondere bei Kontrollen vor Ort, vorzulegen. 
 

4.1.2. Schnurgerüst 
Mit den Bauarbeiten darf erst nach Abnahme des Schnurgerüstes (Absteckung der Grundfläche der baulichen Anlage und Festlegung 
der Höhenlage) durch einen Baukontrolleur des Landratsamtes begonnen werden. Die Abnahme ist mindestens 1 Woche vor Baube-
ginn schriftlich oder telefonisch beim Landratsamt zu beantragen. 
Einer Schnurgerüstabnahme ist die Einmessbescheinigung eines Prüfsachverständigen im Sinne der Verordnung über die Prüfinge-
nieure, Prüfämter und Prüfsachverständigen im Bauwesen (PrüfVBau) oder einer Person mit ausreichenden Fachkenntnissen gleich-
gestellt. Aus dieser muss hervorgehen, dass die abgesteckte Grundfläche der baulichen Anlage und die festgelegte Höhenlage auf 
der Baustelle dem genehmigten Eingabeplan entspricht. 
 

4.1.3. Stellplätze 
Für das beantragte Bauvorhaben sind 15 Stellplätze nachzuweisen (Art. 47 BayBO i.V.m. der gemeindlichen Stellplatzsatzung). Die 
Stellplätze müssen bis zur Bezugsfertigkeit benutzbar sein. 
 

4.1.4. Baubeginn 
Der Bauherr hat den Ausführungsbeginn des Bauvorhabens und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von 
mehr als sechs Monaten mindestens eine Woche vorher dem Landratsamt mittels des Formulars „Baubeginnsanzeige“ schriftlich zu-
sammen mit den ggf. erforderlichen Bescheinigungen nach Art. 62a Abs. 2 und Art. 62b Abs. 2 BayBO mitzuteilen bzw. vorzulegen 
(Art. 68 Abs. 8 BayBO). 
 

 

 

A M T S B L A T T  
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Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts darf erst dann begonnen werden, wenn diese Unterla-
gen dem Landratsamt im Original oder per Fax (lediglich gescannte Dokumente können nicht akzeptiert werden) vorliegen (Art. 68 
Abs. 6 BayBO). 
 
ZWANGSGELDANDROHUNG 
Für den Fall, dass die Baubeginnsanzeige bei Beginn der Bauausführung oder Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts nicht oder 
nicht vollständig vorgelegt wird, wird ein Zwangsgeld in Höhe von € 1.000,00 angedroht. Die Androhung des Zwangsgeldes beruht auf 
Art. 29, 31 und 36 des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG). Die Höhe orientiert sich am wirtschaftli-
chen Interesse des Bauherrn; sie erscheint angemessen, um den Bauherrn zur Erfüllung der Verpflichtung anzuhalten. Das Zwangs-
geld wird fällig und mittels Kostenrechnung angefordert, wenn die Auflage nicht eingehalten wird (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 VwZVG), ohne 
dass es des Erlasses eines neuen Verwaltungsaktes bedarf. Zwangsmittel können so lange und so oft angewendet werden, bis die 
Verpflichtung erfüllt ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 2 VwZVG). 

 
5. Hinweise: nicht wiedergegeben. 

 
6. Kosten: 

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Für diesen Bescheid werden gemäß beiliegender Kostenrechnung und 
Anlage Kosten in Höhe von 403,30 € erhoben. 
 

7. Gründe: nicht wiedergegeben. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München.  

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Bitte beachten Sie, dass Rechtsmittel von Dritten (z.B. Nachbarklagen) gegen die Zulassung eines Bauvorhabens keine aufschiebende Wir-
kung mehr haben. Das heißt, mit dem Bau kann im Regelfall sofort begonnen werden, aber auf eigenes Risiko. 
 
Zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung (Baustopp) kann beim Verwaltungsgericht München aber ein Antrag nach § 80 a Abs. 3 
Satz 2 i.V.m. § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung gestellt werden. 
 
Franziska Wenger“ 
 
 
Der Bescheid mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung liegt in der Zeit  
 

vom 20.01.2022 bis einschließlich 21.02.2022 
 

im Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, Zimmer B105, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen nach Art. 29 BayVwVfG zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus.  
Dort können Beteiligte Einwendungen vorbringen. Nach Ablauf der Frist von einem Monat nach dieser Bekanntmachung sind alle öffentlich-
rechtlichen Einwendungen gegen den Bescheid ausgeschlossen. Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt. 
 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, den 10.01.2022 
 
Albert Gürtner 
Landrat 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Kommunalunternehmen Strukturentwicklung 
Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 

 
 
Bekanntmachung nach § 27 Abs. 3 der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV): Jahresabschluss 2020 des Kommunalunter-
nehmens Strukturentwicklung Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm (KUS) 
 
I. Der Verwaltungsrat des KUS hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2021 folgendes beschlossen: 
 
1. Der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr  
    2020 wird festgestellt. 
2. Der Jahresfehlbetrag i.H.v. 764.108,47 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt. 
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II. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalunternehmen Strukturentwicklung Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm, Anstalt des öffentlichen 
Rechts, Pfaffenhofen a.d. Ilm, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kommunalunternehmen Strukturentwicklung Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm, Anstalt 
des öffentlichen Rechts, Pfaffenhofen a.d. Ilm, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.   
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.   

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 93 der Landkreisordnung 
für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 93 
der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsat-

zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher-
heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere Prüfungsurteile zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahres-
abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von 
der Lage des Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. 
Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie be-
deutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Grünwald b. München, den 5. November 2021 
 
LKC Grünwald GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
Robert Beck, Wirtschaftsprüfer    
Malte Thalemann, Wirtschaftsprüfer 
 
 
III. Öffentliche Auslegung: 
 
Der Jahresabschluss 2020 und der zugehörige Lagebericht sind an sieben Tagen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises 
Pfaffenhofen a.d.Ilm in der Geschäftsstelle des KUS, Spitalstraße 7 in 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm, öffentlich ausgelegt. Um eine coronakonfor-
me Einsichtnahme zu gewährleisten, ist eine telefonische Terminvereinbarung unter 08441-40074-40 erbeten. 
 
Pfaffenhofen, 13. Januar 2022 
 
Johannes Hofner 
Vorstand 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, VGI 
 
 

Haushaltssatzung 
 

Aufgrund des Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit – KommZG – i. V. m. den Art. 63 ff. der Gemeindeordnung – GO – 
erlässt der Zweckverband „Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, VGI“ folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt. 
Er schließt im  
 
Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                                            17.192.500 Euro 
und im  
Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                                                   10.200 Euro 
ab. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach den Bestimmungen der Zweckverbandssatzung umzulegen ist, 
wird für das Haushaltsjahr 2022 
 
im Verwaltungshaushalt auf                                                                                            6.453.900 Euro 
und im  
Vermögenshaushalt auf                                                                                                                 0 Euro     (Umlagesoll) festgelegt. 
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(2) Die Umlagebeträge für die Zweckverbandsumlage werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 
 
Gesamtumlage: 
Stadt Ingolstadt 1.730.817,77 Euro 
Landkreis Eichstätt 2.411.775,10 Euro 
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 1.267.632,02 Euro 
Landkreis Pfaffenhofen 1.043.675,11 Euro 
 
Diese setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Allgemeine Betriebskostenumlage (Eigenaufwandsumlage):  
 
Die Umlageverteilung  für die Eigenaufwandsumlage setzt sich zu 50 % aus  der Einwohnerzahl des vorhergehenden Haushaltsjahres und zu 
50 % aus den Nutzplatzkilometern vorhergehenden des Haushaltsjahres der eigenwirtschaftlichen und gemeinwirtschaftlichen Verkehre im 
Gebiet des jeweiligen Verbandsmitglieds zusammen.  
 
Für die Haushaltssatzung 2022 bedeutet dies folgenden Umlageschlüssel: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Das gemittelte Verhältnis der beiden Kenngrößen stellt sich wie folgt dar: 
 

 

 
 

 

 

 

Stadt Ingolstadt 671.618,23 Euro 
Landkreis Eichstätt 501.105,55 Euro 
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 243.627,64 Euro 
Landkreis Pfaffenhofen 297.948,58 Euro 
 
 
Sonderumlagen: 
 
Die Umlageverteilung der Sonderumlage wird unter einem gesonderten Schlüssel erhoben, der die Veranlassung und das Interesse der be-
troffenen Verbandsmitglieder berücksichtigt. Die Umlageverteilung für die Förderprojekte FIONA und BMVI erfolgen vorläufig unter dem Vertei-
lungsschlüssel der Eigenaufwandsumlage. Für das 365-€-Ticket wurde ein vorläufiger Verteilungsschlüssel zwischen den Verbandsmitgliedern 
vereinbart. 
 
Für die Haushaltssatzung 2022 bedeutet dies folgenden Umlageschlüssel: 
 
Sonderumlage FIONA-Förderprojekt: 
Stadt Ingolstadt 195.887,02 Euro 
Landkreis Eichstätt 146.154,57 Euro 
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 71.057,46 Euro 
Landkreis Pfaffenhofen 86.900,95 Euro 
 
Sonderumlage Förderprogramm BMVI–Modellregionen: 
Stadt Ingolstadt 476.240,52 Euro 
Landkreis Eichstätt 355.330,98 Euro 
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 172.754,92 Euro 
Landkreis Pfaffenhofen 211.273,58 Euro 
 
Sonderumlage zur Abgeltung der Ausgleichszahlung nach allgemeiner Vorschrift (aV) für das 365-€-Ticket in 2022: 
Stadt Ingolstadt (12,80 %) 387.072,00 Euro 
Landkreis Eichstätt (46,60 %) 1.409.184,00 Euro 
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (25,80 %) 780.192,00 Euro 
Landkreis Pfaffenhofen (14,80 %) 447.552,00 Euro 
 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.865.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft. 
 

Nutzplatzkilometer Einwohnerzahl

IN 578.709.434 50,80% IN 136.952 27,6%

EI 360.752.773 31,67% EI 133.169 26,8%

ND-SOB 99.776.493 8,76% ND-SOB 97.730 19,7%

PAF 100.000.000 8,78% PAF 129.128 26,0%

gesamt 1.139.238.700 100,00% gesamt 496.979 100,0%

2020 31.12.2020

Kombiniert 50/50

Ingolstadt

Eichstätt

Neuburg-Schrobenhausen

Pfaffenhofen

gesamt

2020

17,38%

100%

39,18%

29,23%

14,21%
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Ingolstadt, 15.12.2021 
 
gez. 
Dr. Christian Scharpf 
Oberbürgermeister und 
Verbandsvorsitzender 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen ab dem Tag der Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des Zweckverbands Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, VGI, Am Nordbahnhof 3, 85049 In-
golstadt, 2. OG, Zimmer 207, während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf.  
 
Die Regierung von Oberbayern hat die Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, 
VGI genehmigt und im Oberbayerischen Amtsblatt Nr. 1 am 07.01.2022 veröffentlicht. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt 
 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 und Abs. 2 sowie Art. 26 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 63 ff. GO und § 22 der Verbandssatzung erlässt der Zweck-
verband folgende Haushaltssatzung: 
 
§ 1  
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im Erfolgsplan in den Erträgen mit 37.150.000 € in den Aufwendun-
gen mit 41.226.000 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 108.518.000 € festgesetzt.  
 
§ 2  
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 € festgesetzt.  
 
§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt.  
 
§ 4  
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 0 € festgesetzt.  
 
§ 5  
Dieser Wirtschaftsplan tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.  
 
Ingolstadt, 7. Dezember 2021  
Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt 
 
Dr. Christian Scharpf, Verbandsvorsitzender 

 
Der Haushaltsplan, die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung, im 
Verwaltungsgebäude des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt, Am Mailinger Bach 141, 85055 Ingolstadt öffentlich auf. 
 
Hinweis auf Bekanntmachung 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2022 wurde im Oberbayerischen Amtsblatt 
Nr. 1 vom 07.01.2022 (Seite 4) veröffentlicht. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 

 
 
Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern und sonstigen Sparurkunden 
Gemäß Art. 39 AGBGB wurden nachstehend aufgeführte Sparkassenbücher/Sparurkunden 
 
Nr. 3211715119 
 
durch Beschluss der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt für kraftlos erklärt. 
 
Ingolstadt, 16.09.2021 

Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 
 

Reinhard Dirr  Karl Heinz Schlamp 
                                                                           Vorstandsmitglied            Vorstandsmitglied 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tag der Veröffentlichung: 19.01.2022  


